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Vernehmlassung zur Teilrevision des Gesetzes über die Volksschule und weiterer Er-
lasse (VSV, SBV) 

Antwortformular 
 

Dieses Antwortformular kann auch elektronisch ausgefüllt werden. Zusammen mit dem zu-
gehörigen Bericht ist es auf dem Internet verfügbar unter www.nidwalden.ch. 
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich für Ihre Stellungnahme an der Struktur dieses For-
mulars orientieren. Sie erleichtern damit die Auswertung der Vernehmlassung. Vielen Dank. 

 
 
Vernehmlassungsteilnehmer/in: FDP .Die Liberalen Nidwalden 
 
 

Feststellungen zur Erweiterung der ausserschulischen Betreuung an der Heilpädago-
gischen Schule Stans  

1.  Wie stellen Sie sich zum Entscheid des Regierungsrats, die Tagesschulbetreuung an 
der Heilpädagogischen Schule umzusetzen? 

☒  Zustimmung ☐  Ablehnung ☐  Enthaltung 

Bemerkungen: Die schulergänzende Betreuung ist auch für Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen angezeigt. Die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 
Familie ist insbesondere für alleinerziehende schwierig. Es ist anzu-
streben, die ausserschulische Betreuung möglichst kostendeckend 
anzubieten 

Rolle des Regierungsrates im Genehmigungsverfahren von Schulbauten 

2.  Sind Sie damit einverstanden, dass der Regierungsrat kein Genehmigungsverfahren 
von Schulbauten durchführt? 

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung 

Bemerkungen:    Da der Kanton sich nicht mehr an den Kosten für Schulhausbauten 
beteiligt, die Gemeinden bestrebt sind nach den gültigen Richtlinien 
zu bauen und das Genehmigungsverfahren zu erheblichem admi-
nistrativen Mehraufwand führt, ist die Genehmigungspflicht nicht 
mehr zweckmässig. 
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Kompetenz zum Erlass eines Reglements für die Benützung von Anlagen für ausser-
schulische Zwecke 

3.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Kompetenz für die Benützung von Anlagen für 
ausserschulische Zwecke der Gemeindeversammlung obliegen soll? 

☐  ja ☒  nein ☐  Enthaltung 

Bemerkungen: Die Kompetenz zum Erlass eines Reglements für die Benützung 
von Anlagen für ausserschulische Zwecke soll beim Gemeinderat 
bleiben da die Nutzung der Schulanlagen in erster Linie intern (für 
Schulen) relevant ist.  

Neuorganisation Sonderpädagogik 

4.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Sonderpädagogik neu in "Schuldienste Nidwal-
den" und "Zentrum für Sonderpädagogik" organisiert wird? 

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung 

Bemerkungen: Die Aufteilung Schuldienste und Zentrum für Sonderpädagogik ist 
sinnvoll. Da es vor allem Schnittstellen zwischen Gemeindeschulen 
und der Abteilung Schuldienste gibt, ist die geplante Neustrukturie-
rung sinnvoll.  

Umsetzung Bundesgerichtsentscheid betreffend Kostenbeteiligung der Eltern 

5.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Kostenbeteiligung der Eltern für die Verpfle-
gungskosten neu geregelt wird? 

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung 

Bemerkungen: Die Anpassung an die Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist 
sinnvoll. Falls Paragraph 2.1 Ziffer 3 gelöscht werden sollte, müsste 
Paragraph 2.1 Ziffer 2 konsequenterweise auch auf die Betrags-
höhe des Bundesgerichtsentscheides erhöht werden (max. CHF 
16.--/ Tag anstatt CHF 10.--/ Tag  

Weitere Bemerkungen 

6. Weitere allgemeine Bemerkungen 
 

Keine 

7. Stellungnahme zu einzelnen Artikeln bzw. Paragraphen 
 

Artikel Bemerkungen 

Art. Abs. Keine 

Art. Abs. Keine 

Art. Abs. Keine 
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Paragraph Bemerkungen 

§ Abs. Keine 

§ Abs. Keine 

§ Abs. Keine 

 
 
 

 

 

 
 
 
Datum .. 15. März 2024  Unterschrift Klaus Waser Landrat Buochs 
 
Bitte schicken Sie Ihre Stellungnahme sowohl schriftlich als auch in elektronischer Form bis 
spätestens Freitag, 15. März 2024 an: 

- Staatskanzlei, Dorfplatz 2, 6371 Stans oder 
- staatskanzlei@nw.ch 
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